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Gemeindeabstimmung
vom 31. Januar 2021

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes, vor allem aber auch, um 
keine Bevölkerungskreise und damit insbesondere auch Risikogrup-
pen in ihren politischen Rechten zu beschneiden, haben Gemeinderat 
und Schulpflege beschlossen, auf die Durchführung der Gemeinde-
versammlung vom 2. Dezember 2020 zu verzichten. Die wesentlichen 
vorgesehen Traktanden, welche allesamt auch von der Rechnungs-
prüfungskommission unterstützt werden, werden der Urnenabstim-
mung vom 31. Januar 2021 vorgelegt. Dieses Vorgehen entspricht der 
Gesetzgebung des Kantonsrates vom 23. November 2020 zur Verhin-
derung der Einschränkung der politischen Rechte der Stimmberech-
tigten aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Da die vorliegenden Traktanden aufgrund der COVID-19-bedingt  
abgesagten Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 nicht 
präsentiert, beraten oder vorberaten werden konnten, haben die 
Stimmberechtigten die Möglichkeit, sich bei Fragen oder Unklarheiten 
zu den einzelnen Vorlagen an praesidial@urdorf.ch zu wenden. 

Die Akten zu den Vorlagen liegen ab dem 11. Januar 2021 bei der 
Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A, Präsidialabteilung, Büro  
OG 13, zur Einsicht auf. Die Stimmrechtsunterlagen (Stimmrechtsaus-
weis und Stimmzettel) erhalten Sie mit separater Post.

Sämtliche Anträge der Behörden zuhanden der abgesagten Gemein-
deversammlung vom 2. Dezember 2020 gemäss nachfolgender  
Gemeindeversammlungs-Weisung gelten sinngemäss als Anträge 
und Empfehlungen für die Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021. 
Verbindlich sind die konkreten Anträge auf dem Stimmzettel.

Vorlagen und erläuternde Berichte
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Mit Beschluss vom 9. November 2020 hat der Gemeinderat festgelegt, folgende Geschäfte der Urnen-
abstimmung vom 31. Januar 2021 zu übergeben:
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1.1 Schulgemeinde: Jahresrechnung 2019 
Die Vorlage in Kürze

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung 2019 weist bei einem Ge-
samtaufwand von Fr. 21‘923'524.21 und einem 
Ertrag von Fr. 23'521'975.25 einen Ertragsüber-
schuss von Fr. 1‘598‘451.04 auf und schliesst so-
mit um Fr. 694‘548.96 schlechter ab als budgetiert. 
Der Bilanzüberschuss erhöht sich um den Ertrags-
überschuss sowie die aufgelöste Aufwertungs- 
reserve auf Fr. 12‘459‘643.40. Das Fremdkapital 
erhöht sich auf Fr. 7‘528‘684.29.

Gesamtaufwand
Der Gesamtaufwand von Fr. 21‘923'524.21 liegt um  
Fr. 185'524.21 über der Budgetvorgabe.

Ertrag
Der Ertrag von Fr. 23'521'975.25 liegt um  
Fr. 509'024.75 tiefer als budgetiert. Der Minder- 
ertrag ist im Wesentlichen auf den tieferen Res-
sourcenausgleich zurückzuführen.

Personalaufwand
Der gesamte Personalaufwand (Gemeindebesol-
dungen und Besoldungen an den Kanton) liegt 
mit Fr. 15'007'615.40 um Fr. 135'615.40 über den 
Budgetvorgaben. Dies entspricht einer geringen 
Abweichung von 0,91 %. Damit konnten die Bud-
getvorgaben praktisch eingehalten werden.

Sachaufwand
Der Sachaufwand schliesst mit Fr. 2‘877‘081.01 ab 
und liegt somit um Fr. 69‘918.99 unter dem Budget.

Abschreibungen auf Sachanlagen Verwaltungs- 
vermögen
Die Abschreibungen belaufen sich auf  
Fr. 893‘410.95 und liegen um Fr. 20‘410.95 höher 
als veranschlagt.

Fiskalertrag
Der Fiskalertrag von Fr. 18‘436‘917.79 liegt um  
Fr. 617‘917.79 höher als veranschlagt.

Ressourcenausgleich
Der Ressourcenausgleich von Fr. 3‘847‘609 liegt 
um Fr. 1‘081‘391 tiefer als budgetiert.

Nettoinvestitionen
Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 582‘862.90; 
budgetiert waren Fr. 1‘055‘000.00.

Darlehen bei Politischer Gemeinde
Das Darlehen der Politischen Gemeinde nimmt 
trotz des positiven Ergebnisses um Fr. 1‘400‘000 
auf Fr. 5‘700‘000 zu, da der Liquiditätsfluss aus 
dem abgegrenzten Ressourcenzuschuss erst mit 
2 Jahren Verzögerung eintrifft.

Bilanz per 31.12.2019
Die Bilanz weist per 31.12.2019 Aktiven und  
Passiven in der Höhe von Fr. 19‘988‘327.69 auf.

Die Zahlen im Überblick Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz

Ordentlicher Aufwand -21‘923'524.21 -21'738'000.00 -185'524.21
Ordentlicher Ertrag 23'521'975.25 24'031'000.00 -509'024.75
Ordentliches Ergebnis 1‘598‘451.04 2'293'000.00 -694'548.96

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung 1‘598‘451.04 2'293'000.00 -694'548.96
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1.1 Schulgemeinde: Jahresrechnung 2019 
Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Bilanzüberschuss

B = Budget
P = Finanzplanung
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Entwicklung Nettoschuld
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Antrag der Schulpflege

1.  Die Schulpflege hat die Jahresrechnung 2019 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2019 der Schulgemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 21'923'524.21
  Gesamtertrag  Fr.  23'521'975.25
  Ertragsüberschuss   Fr. 1'598'451.04

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 589'262.90
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 6'400.00
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 582'862.90

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Bilanz Bilanzsumme Fr. 19'988'327.69

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
 Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 12'459'643.40.

3. Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 der Schulge- 
 meinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 7. April 2020

Schulpflege Urdorf

Schulpflegepräsidentin Leiter Schulverwaltung

Irmgard Struchen Hans Karrer
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1.  Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2019 der Schulgemeinde Urdorf in  
 der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 7. April 2020 geprüft. Die Jahresrechnung  
 weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 21'923'524.21
  Gesamtertrag  Fr.  23'521'975.25
  Ertragsüberschuss   Fr. 1'598'451.04

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 589'262.90
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 6'400.00
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 582'862.90

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Bilanz Bilanzsumme Fr. 19'988'327.69

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
 Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 12'459'643.40.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Schulgemeinde Urdorf  
 finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
 Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kennt- 
 nis genommen.

4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung  
 2019 der Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

Urdorf, 27. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar

Emanuele Agustoni André Fischer
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1.2 Schulgemeinde: Budget 2021  
Die Vorlage in Kürze

Der Voranschlag 2021 schliesst bei einem Bruttoaufwand von Fr. 23‘225‘000 und einem Bruttoertrag 
von Fr. 22‘032‘000 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1‘193‘000 ab. Berechnungsgrundlage ist ein  
Steuerfuss von neu 59 % und ein veranschlagter 100 %-iger Steuerertrag von Fr. 25‘000‘000.

Aufwand
Gegenüber dem Vorjahresbudget erhöht sich der Gesamtaufwand um Fr. 957'000. Dieser ist im Wesent-
lichen auf die höheren Personalkosten und den höheren Transferaufwand zurückzuführen.

Personalkosten:
Die Personalkosten erhöhen sich um Fr. 510'000. Dies aus folgenden Gründen:
n  Kindergarten: Pensenerhöhungen aufgrund Mehrbedarf für DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweit- 
 sprache) und vermehrte Klassenassistenzen
n	Primarschule: zusätzliche Lehrstellen an der Mittelstufe
n Sonderschulung: Notwendige Pensenerhöhungen für IS-R, DaZ, Musiktherapie, Psychomotorik und  
 Klassenassistenzen

Sach- und übriger Betriebsaufwand:
Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 73‘000.
Im Wesentlichen ist dieser Mehraufwand auf höhere Anschaffungen im Liegenschaftenbereich zurück-
zuführen.

Transferaufwand:
Der Transferaufwand erhöht sich um Fr. 595‘000. Dies aus folgenden Gründen: 
n Beiträge an öffentliche Unternehmungen: Höhere Kosten für audivisuelle Therapien (kantonale  
 Gehörlosenschule) 
n Beiträge an private Unternehmungen: Höhere Kosten für externe Sonderschulungen 

Ertrag
Gegenüber dem Vorjahresbudget ist mit einem tieferen Gesamtertrag von Fr. 1‘492‘000 zu rechnen. 
Dies vor allem aus folgendem Grund: 
n Fiskalertrag (Steuern): Der voraussichtliche Fiskalertrag wird aufgrund des Steuerfussabtausches 
 von 3 % zu Gunsten der Politischen Gemeinde und den Auswirkungen der Corona-Pandemie um  
 Fr. 1‘381‘000 tiefer veranschlagt.

Finanz- und Lastenausgleich:
Der voraussichtliche Finanz- und Lastenausgleich beträgt Fr. 3‘945‘000 und liegt um Fr. 155‘000 tiefer 
als im Vorjahr.

 
Die Zahlen im Überblick Budget 2021 Budget 2020 Differenz

Ordentlicher Aufwand -23'225'000 -22'268'000 -957'000
Ordentlicher Ertrag 22'032'000 23'524'000 -1'492'000
Ergebnis Erfolgsrechnung -1'193'000 1'256'000 -2'449'000

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung -1'193'000 1'256'000 -2'449'000
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1.2 Schulgemeinde: Budget 2021  
Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Bilanzüberschuss

B = Budget
P = Finanzplanung
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Entwicklung Selbstfinanzierung in %

Entwicklung Nettoschuld

B = Budget
P = Finanzplanung

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



27

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



28

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



29

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



30

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



31

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



32

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



33

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



34

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



35

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



36

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



37

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



38

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



39

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



40

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



41

 
V
O
R
L
A
G
E
 1
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



42

Antrag der Schulpflege

1. Antrag zum Budget

 Die Schulpflege hat das Budget 2021 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 23'003'000.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  7'060'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss    Fr. - 15'943'000.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. -

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Schulgemeinde Urdorf  
 zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr.  25'000'000.00

 Steuerfuss  59 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. - 15'943'000.00
  Steuerertrag bei 59 % Fr. 14'750'000.00
  Aufwandüberschuss  Fr. -  1'193'000.00

 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 59 %  
 (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 8. September 2020

Schulpflege Urdorf

Präsidentin Leiter Schulverwaltung

Irmgard Struchen Hans Karrer
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budet 2021 der Schulgemeinde Urdorf in der von der 
 Schulpflege beschlossenen Fassung vom 8. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende  
 Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 23'003'000.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  7'060'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss    Fr. - 15'943'000.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. -

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Urdorf finanz- 
 rechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung  
 des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht  
 sind eingehalten.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der  
 Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr.  25'000'000.00

 Steuerfuss  59 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. - 15'943'000.00
  Steuerertrag bei 59 % Fr. 14'750'000.00
  Aufwandüberschuss Fr. -  1'193'000.00

 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das  
 Jahr 2021 gemäss Antrag der Schulpflege auf 59 % (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeinde- 
 steuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 3. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar

Emanuele Agustoni André Fischer
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2.1 Gemeindeordnungs-Änderung und Bildung einer  
Einheitsgemeinde Die Vorlage in Kürze

Nachdem die Schulpflege beschlossen hat, dass 
sie die Erarbeitung einer Vorlage für die Schaf-
fung einer Einheitsgemeinde anstossen will, haben 
Schulpflege und Gemeinderat ab März 2020 eine 
gemeinsame Gemeindeordnung erarbeitet.

Diese basiert auf der heutigen Gemeindeordnung, 
greift den aufgrund des revidierten kantonalen  
Gemeindegesetzes notwendigen Anpassungs-
bedarf auf und sieht die Bildung einer Einheits-
gemeinde vor. Die Gemeindeordnung wurde dabei 
so ausgestaltet, dass das strategische Gesamtbild 
der Gemeinde Urdorf alle Themen, neu auch die  
Bildung, umfasst und klare Ansprechpartner be-
stehen: 1 Gemeinde, 1 Strategie. Zudem wurden 

die Strukturen so angepasst, damit die Urdorfer  
Politik auch nachhaltig miliztauglich ist. Nicht von 
der Vorlage berührt sind die eigentlichen Bildungs-
dienstleistungen: Die Schule Urdorf bleibt die 
Schule Urdorf. 

Die Schulpflege und der Gemeinderat beantra-
gen der vorberatenden Gemeindeversammlung, 
die Gemeindeordnung «Einheitsgemeinde» ohne  
Änderungen zuhanden der Urnenabstimmung vom 
7. März 2021 zu verabschieden und anlässlich der 
Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu geneh-
migen. Eine Inkraftsetzung der Gemeindeordnung 
wäre auf 1. Januar 2022 vorgesehen. 

Gemeinsamer Antrag von Schulpflege und Gemeinderat

Die Schulpflege und der Gemeinderat beantragen der vorberatenden Gemeindeversammlung, die  
Gemeindeordnung "Einheitsgemeinde" ohne Änderungen zuhanden der Urnenabstimmung vom  
7. März 2021 zu verabschieden und anlässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu genehmigen.

Urdorf,  29. September 2020

Schulpflege Urdorf   Gemeinderat Urdorf

Präsidentin  Leiter Schulverwaltung Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Irmgard Struchen Hans Karrer Sandra Rottensteiner Urs Keller
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2.1 Gemeindeordnungs-Änderung und Bildung einer  
Einheitsgemeinde Die Vorlage im Detail

Ausgangslage: 

Ende März 2020 haben Schulpflege und Gemein- 
derat informiert, dass sie beabsichtigen, der vorbe-
ratenden Gemeindeversammlung vom 2. Dezem-
ber 2020 einen behördenseitigen Genehmigungs-
antrag für die Bildung einer Einheitsgemeinde, und 
damit die Zusammenführung der heute autonomen 
Schulgemeinde und Politischen Gemeinde, vorzu-
legen. Dies, nachdem die Schulpflege beschlossen 
hat, dass sie die Erarbeitung einer Vorlage für die 
Schaffung einer Einheitsgemeinde anstossen will. 

In den Monaten April und Mai 2020 hat eine Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Delegationen der 
Schulpflege und des Gemeinderates, die Einheits- 
gemeinde-Gemeindeordnung erarbeitet. Gleichzei-
tig hat die Arbeitsgruppe Umsetzungsmodalitäten 
diskutiert, geklärt und in einem Geschäftsreglement 
festgehalten. Die Arbeitsgruppe empfahl den beiden  
Exekutiven, die Bildung einer Einheitsgemeinde zu 
beantragen.

Schulpflege und Gemeinderat haben Ende Juni 
2020 die Gemeindeordnung genehmigt, das  
Geschäftsreglement zur Kenntnis genommen 
und bei den Ortsparteien sowie der Rechnungs- 
prüfungskommission eine Vernehmlassung durch-
geführt sowie die kantonale Vorprüfung eingeleitet.

Die Erkenntnisse aus Vernehmlassung und Vor-
prüfung wurden gewürdigt und entweder in die  
Vorlage integriert oder begründet nicht integriert. 

Ende September 2020 haben beide Exekutiven 
die Gemeindeordnung sowie das Geschäftsregle-
ment nochmals bestätigt und zuhanden der vorbe-
ratenden Gemeindeversammlung vom 2. Dezem-
ber 2020 resp. der Urnenabstimmung vom 7. März 
2021 verabschiedet. Wird die neue Gemeinde- 
ordnung anlässlich der Urnenabstimmung bestä-
tigt, ist eine Inkraftsetzung auf 1. Januar 2022 vor-
gesehen. 

Rahmenbedingungen: 

Am 1. Januar 2018 wurde das revidierte kantonale 
Gemeindegesetz in Kraft gesetzt. Die Gemein-
den des Kantons Zürich müssen in der Folge bis  
Anfang 2022 ihre Gemeindeordnungen diesen 
neuen gesetzlichen Bestimmungen anpassen. Die 

von der Schulgemeinde angestossene Bildung  
einer Einheitsgemeinde führt in der Gemeinde- 
ordnung ebenfalls zu Anpassungsbedarf.

Die revidierte Gemeindeordnung liegt nun vor. Die-
se basiert auf dem Grundsatz, dass sich die heutige 
Gemeindeordnung bewährt. Anpassungen wurden 
nur vorgenommen, wo sie unmittelbar notwendig 
waren, namentlich aus der Änderung des kan-
tonalen Gemeindegesetzes nach Massgabe der  
kantonalen Mustergemeindeordnung, aufgrund der 
beantragten Bildung einer Einheitsgemeinde und 
zur Förderung der Klarheit. 

Die Änderung der Gemeindeordnung unterliegt  
gemäss Art. 9 der heutigen Gemeindeordnung  
einer obligatorischen Urnenabstimmung. Gemäss 
Art. 10 der heutigen Gemeindeordnung hat das 
Traktandum vorgängig zur Urnenabstimmung an 
der Gemeindeversammlung vorberaten zu werden. 

Das Geschäftsreglement, welches die praktische 
Umsetzung der Gemeindeordnung abbildet, liegt 
in der Kompetenz der Exekutive. Das im Rahmen 
des Arbeitsgruppen-Prozesses ebenfalls bereits 
erarbeitete Geschäftsreglement wird im Rahmen 
der ersten Sitzung des Gemeinderates nach der 
geplanten Inkraftsetzung der geänderten Gemein-
deordnung auf 1. Januar 2022 beschlossen. 

Gemeindeordnung: 

Die geänderte Gemeindeordnung liegt als Synop-
se und in Erlassform vor und kann auf der Web-
seite der Politischen Gemeinde bezogen werden 
(https://www.urdorf.ch/sitzung/4273355). In der Sy-
nopse ausgewiesen sind:

n Bisherige Gemeindeordnung

n	Neue Gemeindeordnung, basierend auf der  
 Einheitsgemeinde-Gemeindeordnung gemäss  
 Urnenabstimmung vom 25. September 2016

n Anpassungen aufgrund des neuen Gemeinde- 
 gesetzes oder einer anderen angepassten  
 Rechtsgrundlage

n Weitere Anpassungen, die sich aufgrund neuer  
 Erkenntnisse ergeben haben oder die der Klar- 
 heit des Erlasses dienen
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n Anpassungen der Schulgemeinde

n Verschiebungen von Artikeln an eine andere  
 Stelle, zu einer anderen Behörde aufgrund  
 neuen Gemeindegesetzes oder weil sinnvoll

n Anpassungen aus Vorprüfung bei Kanton, Ge- 
 meindeamt

n Anpassungen aus Vorprüfung 2 bei Kanton,  
 Gemeindeamt

n Anpassungen aus Vernehmlassung bei RPK  
 und Ortsparteien 

Die wesentlichen Änderungen in der Gemeinde-
ordnung sind folgende:

n Der Abschluss und die Änderung von Verträgen  
 über die Zusammenarbeit in Form eines Zweck- 
 verbands, einer gemeinsamen Anstalt oder  
 einer juristischen Person liegen neu in der Kom- 
 petenz der Stimmberechtigten an der Urne  
 anstatt bisher der Gemeindeversammlung.  
 Ebenso der Abschluss oder die Änderung von  
 Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen,  
 wenn die Gemeinde hoheitliche Befugnisse  
 abgibt oder die damit zusammenhängenden  
 neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen  
 sind. 

n Verträge über Gebietsänderungen von erheb- 
 licher Bedeutung, insbesondere solche, die eine  
 Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, die für  
 die Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind,  
 unterliegen, anstatt wie bisher der Gemeinde- 
 versammlung, neu der Urnenabstimmung. 

n Die Vorberatung der der Urnenabstimmung  
 unterstehenden Geschäfte anlässlich einer  
 Gemeindeversammlung findet nur noch statt,  
 wenn den Stimmberechtigten in materieller Sicht  
 ein Handlungsspielraum zusteht. 

n Die Kompetenz zur Bestimmung des amtlichen  
 Publikationsorgans wird von der Gemeinde- 
 versammlung auf den Gemeinderat übertragen.

n Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interes- 
 senbindungen offen. Diese werden veröffent- 
 licht. 

n Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort- 
 lichkeiten der Rechnungsprüfungskommisson  
 bleiben grundsätzlich unverändert. Neu wird in  
 der Gemeindeordnung die Prüfstelle, welche  
 die finanztechnische Prüfung der Rechnungs- 
 legung und der Buchführung vornimmt, erwähnt. 

n Der Gemeinderat setzt sich weiterhin aus 7 Mit- 
 gliedern zusammen, konkret aus dem Gemein- 
 depräsidium, dem Schulpräsidium und 5 Res- 
 sortvorstehenden. Das Schulpräsidium ist, wie  
 das Gemeindepräsidium, durch Urnenwahl ver- 
 bindlich zugeteilt. Da die Gemeindeordnung nur  
 noch die Grundzüge der Gemeindeorganisation  
 regelt, sind die einzelnen Ressorts, ausgenom- 
 men Gemeindepräsidium und Schulpräsidium,  
 im Geschäftsreglement geregelt.

n Die Schulpflege setzt sich neu aus 7 Personen  
 zusammen (bisher 9). Das Präsidium der Schul- 
 pflege wird durch das Schulpräsidium wahrge- 
 nommen. Die weiteren 6 Mitglieder der Schul- 
 pflege werden weiterhin mittels Urnenabstim- 
 mung gewählt.  

n Die Schulpflege ist eine eigenständige Kommis- 
 sion. Sollte sie mit der gemeinderätlichen  
 Antragstellung an die Gemeindeversammlung  
 oder die Urne nicht einverstanden sein, kann  
 sie mit Anträgen direkt an die Legislative ge- 
 langen. 

n Die Schulpflege nimmt weiterhin die Aufgaben  
 der Volksschule wahr und stellt neu die aus- 
 serschulische und familienergänzende Betreu- 
 ung sicher und nimmt weitere Aufgaben im  
 Bereich Schule und Bildung wahr, soweit nicht  
 andere Organe zuständig sind. 

n Die finanziellen Kompetenzen wurden grund- 
 sätzlich aus der bisherigen Gemeindeordnung  
 übernommen. Aufgrund der Vorgaben des  
 Gemeindegesetzes mussten die Kompetenzen  
 im Zusammenhang mit dem Finanzvermögen  
 angepasst werden. So ist insbesondere vorge- 
 sehen, dass der Gemeinderat Finanzvermögen  
 nicht mehr betragsmässig unbeschränkt ver- 
 äussern kann, sondern eine Kompetenzauftei- 
 lung zwischen Gemeinderat und Gemeinde- 
 versammlung stattfindet. 

n Die geänderte Gemeindeordnung soll auf  
 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt werden. Die Neu- 
 wahlen für die Amtsdauer 2022 bis 2026 finden  
 im Frühjahr 2022 statt, die Konstituierungen  
 sind auf 1. Juli 2022 vorgesehen. Bis dahin  
 nimmt die für die Amtsdauer 2018 bis 2022  
 gewählte Präsidentin der Schulgemeinde Einsitz  
 im Gemeinderat. 

n Sofern die Gemeindeordnung am 7. März 2021  
 durch die Stimmbevölkerung genehmigt wird,  
 erarbeiten Gemeinderat und Schulpflege das  
 Budget 2022 bereits gemeinsam. 
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Organisation:

Basierend auf die Gemeindeordnung und das Geschäftsreglement stellt sich das 
Organigramm der Gemeinde Urdorf ab 1. Januar 2022 wie folgt dar: 

Politische Würdigung: 

Schulpflege und Gemeinderat empfehlen, die Vor-
lage aus folgenden Gründen zu genehmigen: 

1 Gemeinde, 1 Strategie:

n Die Strategie der Gemeinde umfasst alle The- 
 men: Von der Raumplanung über die Liegen- 
 schaften zum Sozialen bis zu den Finanzen.  
 Neu ist auch die Bildung Bestandteil dieses  
 Gesamtbildes und komplettiert es.

n Das Risiko, dass sich Schule und Gemeinde in  
 unterschiedliche Richtungen entwickeln oder  
 sich betr. Stossrichtung widersprechen, wird  
 minimiert. 

n Klare Ansprechpartner: Schulische und ausser- 
 schulische Kinderbetreuung aus einer Hand,  
 Liegenschaften aus einer Hand etc.

n Auch mit Blick auf den Kanton Zürich ist die  
 Bildung von Einheitsgemeinden ein langfristiger  
 Trend: Waren im Jahr 1975 noch 21 Gemein- 
 den als Einheitsgemeinde organisiert, sind es  
 heute 91 von 162 Gemeinden. Die Zahl der  
 eigenständigen Schulgemeinden nimmt seit  
 Jahren stetig ab. 

Schule Urdorf bleibt Schule Urdorf:

n Mit der Einheitsgemeinde werden strategische  
 und administrative Überschneidungen der bei- 
 den Güter beseitigt, Schnittstellen reduziert so- 
 wie Strukturen und Prozesse professionalisiert.

n Nicht von der Vorlage berührt sind die eigent- 
 lichen Bildungsdienstleistungen. Die bewährten  
 Strukturen sollen gewährleisten, dass die Bil- 
 dung in Urdorf weiterhin einen hohen Stellen- 
 wert hat und in einer hohen Qualität erbracht  
 werden kann. Die Schulpflege ist weiterhin für  
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Abschied der Schulpflege

Die Schulpflege beantragt den Stimmberechtigten, die Änderung der Gemeindeordnung und Bildung 
einer Einheitsgemeinde zuhanden der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu verabschieden und an-
lässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu genehmigen.

Urdorf, 29. September 2020

Schulpflege Urdorf

Präsidentin Leiter Schulverwaltung

Irmgard Struchen Hans Karrer

 alle Belange der Bildung zuständig, ebenso  
 nehmen die Schulleitungen, Lehrkräfte und die  
 Bereichsleitung Bildung ihre bewährten Aufga- 
 ben wahr. 

n Die Vorlage nutzt den rechtlichen Autonomie- 
 Handlungsspielraum zudem maximal: Neu kann 
 die Bereichsleitung Bildung, in Zusammenarbeit  
 mit der Schulleitungskonferenz, die Bildungs- 
 themen in die Geschäftsleitung der Verwaltung  
 und Betriebe einbringen, das Schulpräsidium  
 ebensolche in den Gemeinderat. Sollten die  
 Interessen von Schulpflege und Gemeinderat  
 auseinandergehen, kann die Schulpflege jeder- 
 zeit direkt Antrag zuhanden der Legislative  
 stellen. 

n Mitarbeitende, deren Anstellung von der Schul- 
 gemeinde auf die Gemeinde übergehen, erfah- 
 ren Besitzstandwahrung.

Ressourcen schaffen, um Zukunft schaffen zu  
können:

n Da die Schulpflege und die Bereichsleitung  
 Bildung von Querschnittsaufgaben wie Liegen- 
 schaften und Finanzen massgeblich entlastet  
 werden, werden sie sowohl inhaltlich als auch  
 zeitlich entlastet. Sie können sich somit auf die  
 Führung der Schule konzentrieren. Als Folge  
 dieser Entlastung dürfte auch die Attraktivi- 
 tät des Schulpflegeamtes zusätzlich erhöht  
 werden. 

n Der Aufwand des Schulpräsidiums, welches  
 Mitglied des Gemeinderates ist, dürfte mit der  
 Einheitsgemeinde zunehmen. Ebenso zuneh- 
 men wird der Aufwand des Gemeinderates, da  
 die heute 7 Ressorts auf 6 Gemeinderäte aufge- 
 teilt und dann durch das Ressort «Bildung»  
 ergänzt werden. Flankierende Massnahmen  
 sind aber möglich oder bereits eingeleitet:  
 Verlagerung von Aufgaben, Kompetenzen und  
 Verantwortlichkeiten zwischen den strategi- 
 schen und operativen Ebenen oder innerhalb  
 von Gremien etc. So bleiben auch diese politi- 
 schen Ämter attraktiv.

n Die finanzielle Transparenz ist weiterhin ge- 
 geben: Die Aufwendungen und Erträge der  
 Schule werden in Budget und Jahresrechnung  
 der Gemeinde weiterhin vollständig ausgewie- 
 sen.

n Die Einheitsgemeinde verfolgt nicht das Ziel,  
 die Effizienz zu steigern und die Kosten zu  
 senken. Vielmehr steht im Fokus, dass bei  
 gleichem finanziellen Aufwand und aufgrund  
 des strategischen Gesamtblickes und dem  
 Fokus auf zukunftsorientierte Bildungsdienst- 
 leistungen eine qualitative Verbesserung des  
 Gesamtangebotes erreicht werden kann.
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt der neuen Gemeindeordnung zu, die unter anderem die  
Bildung einer Einheitsgemeinde beinhaltet. Die Rechnungsprüfungskommission nimmt zur Kenntnis, 
dass mit der Bildung der Einheitsgemeinde keine Mehrkosten zu erwarten sind.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt die neue Gemeindeordnung anzunehmen.

Urdorf, 3. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar

Emanuele Agustoni André Fischer

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Änderung der Gemeindeordnung und Bildung 
einer Einheitsgemeinde zuhanden der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu verabschieden und an-
lässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu genehmigen.

Urdorf, 28. September 2020

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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3.1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2019 
Die Vorlage in Kürze 

Die Zahlen im Überblick Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz

Ordentlicher Aufwand -53'080'769.42 -53'217'300.00 136'530.58
Ordentlicher Ertrag 55'755'674.14 52'986'300.00 2'769'374.14
Ordentliches Ergebnis 2'674'904.72 - 231'000.00 2'905'904.72

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung 2'674'904.72 - 231'000.00 2'905'904.72

gewiesen) und den unter HRM2 neu zu bildenden 
Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals 
(Gleitzeit- und Feriensaldi) auf Fr. 7'296'029.00. 
Der Bestand der noch nicht abgerechneten Bau-
depositen hat um Fr. 87'778.69 zugenommen und
beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 1'468'294.85. 
Die Nettoschuld von Fr. 6.4 Mio. per Ende 2018 hat 
sich per Ende 2019 in ein Nettovermögen von rund
Fr. 0.9 Mio. geändert.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfi-
nanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserver-
sorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) erhöh-
ten sich auf insgesamt Fr. 5'411'354.09.

Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüber-
schuss von Fr. 2'674'904.72 und der Aufwertungs- 
bzw. Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus 
der Bilanzanpassung HRM2 von Fr. 3'347310.00 
auf Fr. 37'873'505.55 per Bilanzstichtag.

Bei einem Aufwand von Fr. 53'080'769.42 und 
einem Ertrag von Fr. 55'755'674.14 weist die  
Jahresrechnung 2019 einen Ertragsüberschuss 
von Fr. 2'674'904.72 aus. Dieser wird dem Bilanz-
überschuss gutgeschrieben. Im Budget 2019 wur-
de ein Aufwandüberschuss von Fr. 231'000 aus-
gewiesen. Das um rund 2.9 Millionen Franken 
bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist im 
Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemein-
desteuern (Fr. + 0.6 Mio.) und den Grundstückge-
winnsteuern (Fr. + 3.5 Mio.), Minderaufwendungen 
bei den Abschreibungen (Fr. - 0.3 Mio.), bei den 
Beihilfen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe  
(Fr. - 0.5 Mio.) sowie einer effektiven Kostenkon-
trolle in allen Bereichen zurückzuführen. Diese po-
sitiven Effekte wurden durch Mehraufwendungen 
in den Bereichen Langzeitpflege (Fr. + 0.6 Mio.), 
Ambulante Pflege (Fr. + 0.4 Mio.) und einem tie-
feren Finanzausgleich (Fr. - 1 Mio.) reduziert.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 
von Fr. 366'291.03 liegen unter den veranschlag-
ten Nettoausgaben von Fr. 6'372'000.00. Dies ist 
auf zeitlich verzögerte Projekte bei den Gemeinde-
strassen, Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung zurückzuführen. Das Verwaltungsvermögen 
sank von Fr. 44'210'549.60 auf Fr. 42'388'587.76. 
Das Finanzvermögen stieg von Fr. 39'800'962.48 
auf Fr. 47'914'657.21 per 31. Dezember 2019.
Die liquiden Mittel stiegen ebenfalls von  
Fr. 13'962'104.40 auf Fr. 16'915'118.30.

Die Fremdverschuldung sank von Fr. 25'000'000.00 
auf Fr. 20'000'000.00, darin enthalten sind Mit-
tel für das Darlehen an die Schulgemeinde über  
Fr. 5'700'000.00 (bisher Fr. 4'300'000.00). Die Kredi-
torenausstände stiegen leicht von Fr. 5'359'200.75 
auf Fr. 5'616'968.53. Die Rückstellungen stiegen 
bedingt durch den Bruttoausweis des Finanzaus-
gleichs (Anteil Schule wird als Rückstellung aus- 
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3.1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2019
 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

B = Budget
P = Finanzplanung
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Entwicklung Bilanzüberschüsse

Entwicklung Nettoschuld
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Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen  
 Gemeinde Urdorf genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 53'080'769.42
  Gesamtertrag  Fr.  55'755'674.14
  Ertragsüberschuss  Fr. 2'674'904.72

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 2'407'916.24
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 2'041'625.21
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 366'291.03

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Bilanz Bilanzsumme Fr. 90'303'244.97

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
 Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 37'873'505.55.

2. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonder- 
 rechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 6. April 2020

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 
  der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom  
 6. April 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 53'080'769.42
  Gesamtertrag  Fr.  55'755'674.14
  Ertragsüberschuss  Fr. 2'674'904.72

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 2'407'916.24
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 2'041'625.21
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 366'291.03

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Bilanz Bilanzsumme Fr. 90'303'244.97

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
 Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 37'873'505.55.

2. Die  Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde  
 Urdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrech- 
 nung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis  
 genommen.

4.  Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und  
 die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemein- 
 devorstandes zu genehmigen.

Urdorf, 27. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar 

Emanuele Agustoni André Fischer
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Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt der vorberatenden Gemeindeversammlung, das Projekt und die Kosten 
gemäss Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit +/- 20 %) von brutto Fr. 1'996'000.00 inkl. MwSt. für 
den Neubau eines Kunstrasenplatzes, Fr. 74'000.00 für zusätzliche Geräte und Einrichtung, für den 
Transfer der 9'000 m2 Landreserve von Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen in der Höhe von  
Fr. 540'000.00 und die notwendige Fruchtfolgefläche-Kompensation von Fr. 125'000.00 und damit 
einen gesamthaften Objektkredit von Fr. 2'735'000.00 ohne Änderungen zuhanden der Urnenabstim-
mung vom 7. März 2021 zu verabschieden und anlässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 
zu genehmigen.

Urdorf, 28. September 2020

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller

3.2 Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglich- 
keiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten», Umsetzung  
Die Vorlage in Kürze 

Aufgrund einer Initiative wurde der Gemeinderat 
durch einstimmigen Beschluss der Gemeinde-
versammlung vom 12. Juni 2019 beauftragt, eine 
Vorlage zu erarbeiten, welche mehr Fussball- 
Trainings- und Spielmöglichkeiten und mehr Sport-
hallen-Kapazitäten für Vereine ermöglicht. In der 
Folge hat eine breit abgestützte Projektgruppe eine 
entsprechende Vorlage erarbeitet, welche im Kern 
einen zusätzlichen Kunstrasenplatz im Umfeld des 
heutigen Fussballplatzes «Chlösterli» vorsieht. Mit 
der Sicherstellung zum Erwerb von zwei Parzellen 
in der einzigen zulässigen Bauzone «Erholungs-
zone Sport» hat der Gemeinderat die Vorausset-
zungen für die Projekterarbeitung schaffen können.

Der beantragte Objektkredit beträgt gesamthaft 
Fr. 2'735'000.00 und ist im Finanzplan sowie im 
Budget vorgesehen. Gleichzeitig sind Beiträge aus 
dem kantonalen Sportfonds und vom FC Urdorf in 
der Höhe von Fr. 240'000.00 vorgesehen.

Der Gemeinderat unterstützt die Vorlage und emp-
fiehlt diese zur Genehmigung. Einerseits stellt die-
se eine integrative Jugendlichen-Sportförderung 
ins Zentrum und ermöglicht allen Jugendlichen, 
die sich fussballerisch engagieren möchten, eine 
entsprechende Möglichkeit. Andererseits profitie-
ren alle Urdorfer Sportvereine von der Vorlage. So 
werden insbesondere heute durch den FC Urdorf 
genutzte Hallenkapazitäten frei. 
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3.2 Initiative «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglich- 
keiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten», Umsetzung  
Die Vorlage im Detail

Ausgangslage:

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2019 wurde die Einzelinitiative von mehre-
ren Stimmberechtigten betreffend «Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sport- 
hallen-Kapazitäten für Vereine» einstimmig genehmigt.

Der Initiativtext lautete wie folgt: «Der Gemeinderat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den rele-
vanten Akteuren, eine Vorlage auszuarbeiten, die zusätzliche Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten 
ermöglicht und gleichzeitig heute durch den Fussball genutzte Sporthallen-Ressourcen zu Gunsten wei-
terer Vereine freigibt. Diese Vorlage, die auch Varianten beinhalten kann, ist, zusammen mit den ent-
sprechenden Kosten, Refinanzierungsmöglichkeiten (Subventionen, Vereinsbeiträge etc.) und einem 
gemeinderätlichen Antrag, der Gemeindeversammlung vorzulegen.»

Der Gemeinderat wurde damit beauftragt, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten und diese innert  
18 Monaten dem zuständigen Organ vorzulegen.

In der Folge hat eine breit abgestützte Projektgruppe, welche sich aus Vertretern der Initianten, des  
FC Urdorf, des KOVU und der Gemeinde zusammensetzte und vom Ingenieurbüro Hans H. Moser AG, 
Zürich, unterstützt wurde, verschiedene Umsetzungs-Varianten evaluiert und in der Folge ein konkretes 
Projekt erarbeitet.

Fussball-Infrastruktur-Situation:

Der Fussballclub Urdorf (FCU) besteht seit über 50 Jahren. Beim FCU spielen 300 Aktive,  
davon 230 Junioren, 95 % davon in Urdorf wohnhaft. Sie spielen in 16 Mannschaften, bestehend aus  
2 Aktivteams, 1 Seniorenteam und 13 Juniorenteams, wobei einige Junioren-Teams aufgrund der  
Spieler-Anzahl noch in weitere Mannschaften aufgeteilt werden müssten. Es besteht eine Warteliste  
mit Wartefristen von bis zu 12 Monaten. Aufgrund des beschränkten Fussball-lnfrastrukturangebotes 
kann damit nicht allen Jugendlichen ein Trainingsplatz geboten werden.

Der FCU trainiert aktuell auf den zwei Rasenplätzen «Chlösterli» und «Weihermatt».  
Beide Plätze sind jeweils von Anfang April bis Ende Juni und Mitte Juli, Anfang August bis  
Ende Oktober nutzbar. Von den Herbstferien bis Mitte April werden zudem jeweils verschiedene  
Sporthallen in Urdorf (Zentrum, Embri, Weihermatt, Bahnhofstrasse, Kantonsschule) genutzt. Von Mitte 
April bis Anfang September kann zusätzlich der Kunstrasen, der in die Kunsteisbahn Weihermatt (KEB) 
verlegt wird, für den Trainingsbetrieb genutzt werden. Ab Frühling steht bei guter Witterung jeweils die 
Bahnhofstrassen-Wiese zur Verfügung. Nur die Rasenplätze «Chlösterli» und «Weihermatt» und die 
Mehrzweckhalle Zentrum bieten ordentliche Trainings- und Spielbedingungen an, die weiteren Möglich-
keiten lassen nur eine eingeschränkte fussballerische Nutzung zu.

Dies führt insbesondere zu folgenden Konsequenzen:

n Zeitweise trainieren bis zu 5 Mannschaften gleichzeitig auf einem der beiden Rasenplätze. Dies führt  
 zu suboptimalen Trainingsbedingungen und einer überdurchschnittlichen Beanspruchung des  
 Rasens. Gleichzeitig ist der Fussballverband immer wieder veranlasst, den FCU dafür zu rügen, weil  
 Spiele abgesagt werden müssen. Dies ist allerdings notwendig, um Plätze zu schonen.

n Aufgrund fehlender Spielmöglichkeiten im Dorf oder witterungsbedingt und damit zum Schutz der  
 Rasenqualität müssen immer wieder Spiele auswärts ausgetragen werden. Zudem müssen in an- 
 deren Gemeinden Platz-Kapazitäten eingemietet werden.
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n Bei ausserordentlichen Nachtragspielen unter der Woche besteht für die ordentlichen Trainings keine  
 Ausweichmöglichkeiten. Dies hat zur Folge, dass rund 60 Jugendliche nicht trainieren können.

n Die Warteliste kann, wie bereits ausgeführt, nicht bedient werden: Jugendlichen kann damit kein  
 Trainingsplatz angeboten werden. Vor allem nicht bedient werden kann die Nachfrage nach Mädchen- 
 fussball. Es besteht hier ein Potenzial zur Bildung von 3 bis 4 Teams mit ca. 60 Mädchen.
 
Der FC Urdorf ist einer der wenigen Fussballclubs im Limmattal, die keinen Mädchenfussball anbieten 
können.

Der konkrete Bedarf lässt sich auch rechnerisch aufgrund nachfolgender geläufiger Formel nachweisen:

Mit 16 Mannschaften, gesamthaft 60 Trainingsstunden und einer zulässigen Benützungsdauer von  
20 Stunden pro Woche pro Naturrasenplatz ergibt sich ein Bedarf von 3 Naturrasenspielfeldern und  
somit, gegenüber dem heutigen Stand, der Bedarf eines zusätzlichen Naturrasenspielfeldes.

Da ein Kunstrasenplatz 45 Wochenstunden ermöglicht, würden mit einem zusätzlichen Kunstrasenplatz 
25 Wochenstunden mehr für Training und Spiel zur Verfügung stehen. Mit diesen zusätzlichen Wo-
chenstunden könnten vier zusätzliche Mannschaften trainieren und spielen und zudem bestünde noch  
Freiraum für weitere Trainings- und Spielmöglichkeiten oder die Möglichkeit, dass weitere Vereine den 
Kunstrasenplatz sportlich nutzen können.

Standort:

Die Projektgruppe hat verschiedene Standort-Varianten evaluiert und bewertet. Als schlussendlich  
in Bezug auf die Anforderungen, Finanzierung und Realisierbakeit machbare Varianten standen sich die 
Umwandlung einer der bestehenden Naturrasenplätze «Weihermatt» und «Chlösterli» in einen Kunst-
rasenplatz und die Erstellung eines zusätzlichen Fussballplatzes im Gebiet «Chlösterli» gegenüber.

Die Konzentration auf das Gebiet «Chlösterli» bietet sich an, weil sich dort bereits Fussballinfra-
struktur und insbesondere der eigentliche Hauptfussballplatz des FC Urdorf und Garderoben befin- 
den. Zudem handelt es sich um den einzigen disponiblen Perimeter in der Erholungszone Sport- 
anlagen. Zudem ist das Gebiet «Chlösterli» mit öV und MiV (Mehrzweckplatz Zwüschenbächen) sehr gut 
erreichbar.

Bei einer Umwandlung des bestehenden Rasenplatzes «Chlösterli» in einen Kunstrasenplatz würde eine 
funktionierende Infrastruktur umgebaut und abgesehen von der möglichen Nutzung im Winter keine zu-
sätzlichen Trainings- und Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund hat die Projektgruppe die Erweiterung der Fussballinfrastruktur um einen  
zusätzlichen Fussballplatz geprüft. Ein Kunstrasenplatz bietet gegenüber einem Naturrasenplatz gleich 
mehrfach Vorteile:

n Mehr Spielkapazität: 45 Wochenstunden anstatt 20 Wochenstunden (Naturrasenplatz)

n Ähnliche Kosten gegenüber Naturrasenplatz über die gesamte Nutzungsdauer

n Kunstrasenplätze wurden in der Vergangenheit aus ökologischen Gesichtspunkten kritisiert: Heute  
 stehen verfüllte Kunstrasen mit plastikhaltigem Granulat unverfüllten Kunstrasen für einen hoch- 
 wertigen, nachhaltigen, pflegearmen und umweltschonenden Fussballbetrieb gegenüber. Vor allem  
 bieten unverfüllte Kunstrasen den gleichen Spielkomfort wie verfüllte, sind aber, da ohne Sand und  
 Einstreugranulat, ökologisch verträglicher.

Schlussendlich wurde folgendes Projekt konkret erarbeitet: Bau eines zusätzlichen unverfüllten Kunst- 
rasenplatzes im Perimeter «Chlösterli».
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Um die Voraussetzungen für die Projekterarbeitung schaffen zu können, ist es dem Gemeinderat  
gelungen, die Parzelle Kat.-Nr. 326 in der einzigen, baulich disponiblen und rechtlich zulässigen Bauzone 
«Erholungszone Sport» mit einer Fläche von rund 20'200 m² käuflich von der vormaligen Eigentümerin 
BAHOGE, Zürich, zu erwerben. Gleichzeitig konnte mit der privaten Eigentümerschaft der Anrainerpar-
zelle Kat.-Nr. 327 die für eine optimale Situierung des beantragten Fussball-Feldes notwendige Grund-
stückfläche für einen käuflicher Erwerb, unter Vorbehalt der Realisierung dieses Projektes, vereinbart 
werden (rund 4'500 m²). Die heutige Golf-Driving-Anlage wird demnach ihren Betrieb auf Ende 2020 
einstellen. Die nicht durch den zusätzlichen Fussballplatz in Anspruch genommene Fläche ist als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche vorgesehen. Damit sind insgesamt die Möglichkeiten geschaffen worden, 
dass ein Fussball-Platz neu und zusätzlich im unmittelbaren Gebiet der heutigen Fussball-Anlage «Chlö-
sterli» erstellt und ein Umbau einer funktionstüchtigen Fussball-Anlage («Chlösterli» oder «Weihermatt») 
vermieden werden kann.

Projekt:

Das neue Kunstrasenfeld (7'420 m², zudem Umfeld-Infrastruktur von 1'580 m²) ist gegenüber dem  
heutigen Fussballplatz «Chlösterli», parallel zum Riedmattenweg, vorgesehen.

Um die Voraussetzungen des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) zu gewährleisten, flies-
sen die Normen für Spielfeldmasse, entsprechende Sicherheitszonen, Belagsart, Beleuchtung, Ball- 
fang und Spielfeldmarkierung direkt in die fachgerechte Planung mit ein. Das Spielfeld wird somit mit 
einem Mass von 106 x 70 m inklusive Sicherheitszone für sämtliche Amateurligen bis und mit Challenge 
League ausgerüstet. Infrastrukturelemente wie Stauräume und ähnliches müssen aus sicherheitstech-
nischen Gründen ausserhalb dieser Fläche umgesetzt werden. Zusätzliche Spielfeldmarkierungen für 
den Kinderfussball (Kategorie D / E) kann problemlos integriert werden.

Des Weiteren wird um das gesamte Bauwerk ein Ballfang, Zaun geplant, um den Schutz der Investition 
vor Tieren und Fremdeinwirkung bestmöglich zu garantieren. Die weitere Gestaltung des Fussballfeldes 
wird minimal gehalten, lediglich ein Stauraum für Trainingsmaterialien und ein Bereich für die Zuschauer 
wird realisiert.

 
V
O
R
L
A
G
E
 3
.
2
 I
M
 D
E
T
A
I
L



102

Eine Erweiterung der Garderoben ist vorerst nicht geplant und es sollen mit der angepassten Fussball-
Infrastruktur diesbezügliche Erfahrungswerte gesammelt werden. Falls sich in den folgenden Jahren die 
Notwendigkeit eines Ausbaus der Anlagen entwickelt, kann dies mit den vorhandenen Platzverhältnissen 
umgesetzt werden.

Kosten:

Die eigentlichen Kunstrasenplatz-Baukosten belaufen sich gemäss vorliegendem Vorprojekt auf  
Fr. 1'996'000.00 inkl. MwSt. (mit einer Genauigkeit von + / - 20 %). Die ausgewiesene Genauigkeit ba-
siert auf der Grundlage, dass geologische Sondierungen in Auftrag gegeben werden, deren Erkenntnisse 
aber noch nicht bekannt sind. 

1 Vorbereitungsarbeiten brutto Fr. 203'000.00

4 Umgebung brutto Fr. 1'537'000.00

5 Baunebenkosten und Überbauungskosten brutto Fr. 25'000.00

Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5 (exkl. Reserven) brutto Fr. 1'765'000.00

6 Unvorhergesehenes 5 % Fr.  88'000.00

 Zwischentotal BKP 1 + 4 + 5 (exkl. Reserven) brutto Fr. 1'853'000.00

 Bauherrenreserve 0 % Fr.  0.00

 MwSt. (7.70 %) Fr. 143'000.00

 Gesamtkosten inkl. MwSt. Fr. 1'996'000.00

 Kostenvoranschlag (+/- 20 %) inkl. MwSt. Fr. 1'996'000.00

Zudem sind die beiden sich im Finanzvermögen der Gemeinde befindenden Parzellen im Perime-
ter ins Projekt einzubringen. Die für das Kunstrasenprojekt benötigte Fläche von 9'000 m² wird mit  
Fr. 60 pro m² und damit Fr. 540'000.00 bewertet. Zudem müssen mit dem geplanten Bau des zusätz-
lichen Fussballplatzes bestehende Fruchtfolgeflächen an einem anderen Standort kompensiert werden. 
Die diesbezüglichen Kosten belaufen sich auf Fr. 125'000.00.

Gesamthaft stellt sich der zu beantragende Objektkredit wie folgt dar:

Kreditposition Fr.

Baukosten Fr. 1'996'000.00

Zusätzliche Geräte und Einrichtung Fr. 74'000.00

Überführung der notwendigen Fläche vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Fr. 540'000.00

Fruchtfolgeflächen-Kompensation Fr. 125'000.00

Total Fr. 2'735'000.00

Der Unterbau des Kunstrasenplatzes wird nach Vorgaben des Gewässerschutzes sowie durch 
die Qualitätsanforderung eines nachhaltigen, einwandfreien Fussballfeldes mit einem Drainagesy-
stem versehen. Dies sorgt für ein rasches Abfliessen und hält somit das Spielfeld auch bei schlech-
teren Wetterbedingungen nutzbar. Der Unterbau ist aufgebaut durch die ungebundene Fundations-
schicht (Koffermaterial), in welcher das Drainagesystem eingebettet wird, die gebundene Tragschicht  
(sickerfähiger Asphaltbelag) und der Elastikschicht. Diese bildet die massgebliche Grundlage für die Ball-
reflexion, den Kraftabbau und die Gelenkschonung der Spieler und kann zwei bis drei Kunstrasenzyklen, 
sprich etwa 40 Jahre, verwendet werden.
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Die notwendigen finanziellen Mittel sind im Budget 2021 und in der Finanzplanung eingestellt. 

Es sind folgende Projektkostenbeiträge zu erwarten:

n Kantonaler Sportfonds: Beitragssatz von max. 10 % der beitragsberechtigten Baukosten gemäss  
 Richtlinien betr. Unterstützung von Sportanlagen des Kantonalen Sportamtes (ca. Fr. 160'000).

n Vereinsbeitrag des FC Urdorf: Zuschauergeländer, 4 Grossfeld- und 6 Kleinfeld-Tore, Anzeigetafel,  
 Ersatzbänke für Trainer und Spieler, Spielfeldnetz für den Spielbetrieb (gesamthaft Fr. 80'000).

Anlagekategorie Nutzungs- 
dauer Kosten in Fr.

Abschrei- 
bung /  

Jahr in Fr.
Tiefbau 30 Fr. 1'496'000.00 Fr. 50'000.00

Kunstrasen 15 Fr. 500'000.00 Fr. 33'000.00

Total Abschreibungen 1'996'000.00 Fr. 83'000.00
Kalkulatorische Verzinsung 
(1,25 % der Investitionssumme) Fr.  25'000.00

Total Kapitalfolgekosten (pro Betriebsjahr) Fr. 108'000.00

Bei den Tiefbaukapitalfolgekosten wird mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren der Standard der  
Anlagekategorien gemäss Gemeindeverordnung zur Anwendung gebracht. Beim Kunstrasen wird mit 
einer Nutzungsdauer von 15 Jahren gerechnet, welche auf Erfahrungswerte der Hersteller abgestützt ist.

Freiwerdende Hallenkapazitäten:

Sollte die Vorlage durch die Stimmberechtigten genehmigt werden, könnte der FC Urdorf aufgrund der 
zusätzlichen Trainings- und Spielkapazitäten auf dem geplanten Kunstrasenplatz heute genutzte Hal-
lenkapazitäten zu Gunsten weiterer Vereine abgeben. Konkret könnte der FC Urdorf 10 Fixbuchungen  
à 1.5 Stunden und damit 15 Stunden pro Woche freigeben.

Rechtliche Würdigung:

Gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung entscheiden die Stimmberechtigten über Spezialbeschlüsse von 
mehr als Fr. 2'000'000.00 an der Urne. Gemäss Art. 10 werden die der Urnenabstimmung unterstehen-
den Geschäfte in der Gemeindeversammlung vorberaten, so dass nur die Schlussabstimmung über die 
so bereinigten Vorlagen durch die Urne erfolgt.

Der beantragte Verpflichtungskredit beträgt Fr. 2'735'000.00. In der Folge ist die notwendige Urnen-
abstimmung per 7. März 2021 und die Vorberatung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 
2020 vorgesehen.

Die Kapital- und Betriebsfolgekosten stellen sich jährlich wie folgt dar:

Folgekosten Fr. 
Jährliche Kapitalfolgekosten der Baukosten gemäss untenstehender  
Berechnung Fr. 108'000.00

Jährliche Betriebsfolgekosten: Unterhalt (notwendige Reinigung, Bewässerung) Fr. 15'000.00

Total Fr. 123'000.00
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Beurteilung des Gemeinderates:

Der Gemeinderat unterstützt die vorliegende Vorlage, insbesondere aus folgenden zwei Gründen:

n Jugendlichen-Sportförderung im Zentrum: Das vorliegende Projekt ermöglicht es, das Fussball- 
 Infrastrukturangebot der Nachfrage anzupassen und damit allen Jugendlichen, die sich fussballe- 
 risch engagieren möchten, eine entsprechende Möglichkeit zu eröffnen. Neu wird auch Mädchenfuss- 
 ball möglich sein. Die Vorlage verfolgt einen integrativen Ansatz und stellt die Jugendlichen-Sport- 
 förderung ins Zentrum. 

n Alle Urdorfer Sportvereine profitieren: Mit dem mit dem Projekt vorgesehenen zusätzlichen Kunstrasen- 
 platz erhalten die weiteren Urdorfer Sportvereine die Möglichkeit zusätzlicher Infrastruktur-Verfüg- 
 barkeit: Einerseits durch die frei werdenden Hallenkapazitäten, andererseits durch die Möglichkeit,  
 den neuen Kunstrasenplatz mitnutzen zu können.

Termine:

Es ist, sofern die Vorlage durch die Stimmberechtigten genehmigt wird, geplant, den Bau des Kunstra-
senspielfeldes im Juni 2021 zu beginnen, um die Verfügbarkeit des Kunstrasenspielfeldes auf Ende des 
Jahres 2021 sicherzustellen und damit die Planung der neuen Fussballmannschaften der Juniorinnen 
und Junioren zu ermöglichen. 
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Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der vorberatenden Gemeindeversammlung, das Projekt und die Kosten 
gemäss Kostenvoranschlag (Kostengenauigkeit +/- 20 %) von brutto Fr. 1'996'000.00 inkl. MwSt. für 
den Neubau eines Kunstrasenplatzes, Fr. 74'000.00 für zusätzliche Geräte und Einrichtung, für den 
Transfer der 9'000 m² Landreserve von Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen in der Höhe von  
Fr. 540'000.00 und die notwendige Fruchtfolgefläche-Kompensation von Fr. 125'000.00 und damit einen 
gesamthaften Objektkredit von Fr. 2'735'000.00 ohne Änderungen zuhanden der Urnenabstimmung vom 
7. März 2021 zu verabschieden und anlässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu genehmigen.

Urdorf, 28. September 2020

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Das an der nächsten Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 traktandierte Projekt hat die Rech-
nungsprüfungskommission kritisch geprüft und für gut befunden. Der Fussballplatz ist von öffentlichem 
Interesse, indem er die Bedürfnisse von zahlreichen Vereinen und dem Fussballclub Urdorf abdeckt.  
Er bringt eine wesentliche Entlastung der bisherigen Turnhallen Kapazitäten und passt somit ins Ge-
samtkonzept einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung der Urdorfer Bevölkerung. Die Investi- 
tionskosten von CHF 2'735'000.00 mit einer ausgewiesenen Genauigkeit von + / - 20 % basieren auf der 
Grundlage, dass eine geologische Sondierung in Auftrag gegeben wurde, deren Erkenntnisse aber noch 
nicht bekannt sind. Die jährlichen Folgekosten von CHF 123'000.00 sind im vertretbaren Rahmen.

Im weiteren weist die Rechnungsprüfungskommission darauf hin, dass eine Erweiterung der Garderoben 
inklusive sanitäre Anlagen (Duschen/WC) vorerst nicht geplant, respektive nicht in den Investitionskosten 
enthalten sind. Falls sich in den folgenden Jahren die Notwendigkeit eines Ausbaus der Anlagen ergibt, 
kann dies mit den vorhandenen Platzverhältnissen umgesetzt werden und wird separat finanziert.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt das Projekt zur Annahme.

Urdorf, 3. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar 

Emanuele Agustoni André Fischer
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3.3 Politische Gemeinde: Budget 2021  
Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2021 wird bei einem Aufwand von  
Fr. 55'050'100 und einem Ertrag von Fr. 53'644'600  
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'405'500 
gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. 
Im Budget 2020 wurde ein Aufwandüberschuss von 
Fr. 886'800 ausgewiesen. Das schlechtere Ergeb-
nis im Vergleich zum Vorjahresbudget setzt sich 
im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei 
der Öffentlichen Sicherheit (Polizei Fr. + 121'000), 
der Gesundheit (Pflegefinanzierung Fr. + 371'000), 
der Ambulanten Krankenpflege (Fr. + 302'000), 
der Sozialen Sicherheit (Ergänzungsleistungen IV/
AHV Fr. + 253'000) sowie einem geringeren Ertrag 
bei der Volkswirtschaft (Gewinnausschüttung ZKB 
Fr. - 250'000; im 2020 wurde eine Jubiläumsdivi-
dende von Fr. 300'000 ausbezahlt) zusammen. 
Verbessert wird das Ergebnis aufgrund höherer 
Gemeindesteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern 
(Fr. + 372'000) und einem höher erwarteten Bei-
trag aus dem Finanzausgleich (Fr. + 196'000).

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen 
der laufenden Periode wird der einfache Steuer-
ertrag (100 %) für die Steuerperiode 2021 auf  
Fr. 25'000'000 gesenkt (Vorjahr Fr. 26‘500‘000).

Nach Vorgabe von HRM2 wird der Finanzaus-
gleich periodengerecht abgegrenzt. Die Politische 
Gemeinde rechnet für das Jahr 2021 mit einem 
Finanzausgleich von rund Fr. 3'945'000 (inklusive 
einem Unterstützungbeitrag STAF für besonders 
betroffene Gemeinden in der Höhe von Fr. 55'000). 
Für die Berechnung muss die eigene Steuerkraft 
sowie das Kantonsmittel geschätzt werden. Im 
Budget 2020 sind Fr. 3'694'000 vorgesehen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen 
in der Höhe von Fr. 11'025'000 geplant. Gesamt-
haft resultieren ordentliche Abschreibungen in der 
Höhe von Fr. 2'481'200. Die Verschuldung des  
Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 3.3 Mio. anstei-
gen. Im Finanzvermögen sind Fr. - 540'000 für die 
Übertragung eines Grundstücks aus dem Finanz-
vermögen ins Verwaltungsvermögen für den Bau 
des neuen Fussballplatzes eingeplant.

Abschliessend soll, basierend auf der finanziellen 
Langfristplanung sowie den Zielsetzungen des  
Gemeinderates für das Budget 2021, der Steuer-
fuss der Politischen Gemeinde um 3 % auf 59 % 
erhöht werden. Im Gegenzug senkt die Schulge-
meinde ihren Steuerfuss um 3 %.

Das Eigenkapital von Fr. 37'873'505 per 31. De-
zember 2019 wird sich unter Berücksichtigung der 
Budgets 2020 und 2021 per 31. Dezember 2021 
auf Fr. 35'581'205 reduzieren. 

 
Die Zahlen im Überblick Budget 2021 Budget 2020 Differenz

Ordentlicher Aufwand -55'050'100 -53'179'600 -1'831'500
Ordentlicher Ertrag 53'644'600 52'292'800 1'312'800
Ergebnis Erfolgsrechnung -1'405'500 -886'800 -518'700

Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0
Ergebnis Erfolgsrechnung -1'405'500 -886'800 -518'700
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3.3 Politische Gemeinde: Budget 2021  
Die Vorlage im Detail 

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

B = Budget
P = Finanzplanung
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B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Bilanzüberschuss

Entwicklung Nettoschuld
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Antrag des Gemeinderates

1. Antrag zum Budget

 Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das  
 Budget weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 54'650'500.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  38'495'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss    Fr. - 16'155'500.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 12'025'000.00
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 1'000'000.00
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 11'025'000.00

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. 540'000.00
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. 540'000.00

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemein- 
 de Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr.  25'000'000.00

 Steuerfuss  59 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. - 16'155'500.00
  Steuerertrag bei 59 % Fr. 14'750'000.00
  Aufwandüberschuss  Fr. -  1'405'500.00

 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021  
 auf 59 % (Vorjahr 56 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 28. September 2020

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf  
 in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 54'650'500.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  38'495'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss    Fr. - 16'155'500.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 12'025'000.00
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. 1'000'000.00
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 11'025'000.00

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. 540'000.00
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. 540'000.00

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf  
 finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische  
 Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleich- 
 gewicht sind eingehalten.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der  
 Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr.  25'000'000.00

 Steuerfuss  59 %

 Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. - 16'155'500.00
  Steuerertrag bei 59 % Fr. 14'750'000.00
  Aufwandüberschuss Fr. -  1'405'500.00

 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das  
 Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 59% (Vorjahr 56%) des einfachen Gemein- 
 desteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 3. November 2020

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident Aktuar

Emanuele Agustoni André Fischer
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 Gemeindeverwaltung
 Bahnhofstrasse 46
 Postfach
 8902 Urdorf

 Öffnungszeiten
 Montag bis Mittwoch: 08.30 bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 16.00 Uhr
 Donnerstag: 08.30 bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 18.30 Uhr
 Freitag: 07.30 bis 14.00 Uhr (durchgehend)

 Telefon: 044 736 51 30
 www.urdorf.ch
 praesidial@urdorf.ch
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